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Information Helferlizenzierung

Gemäss den Vorgaben der Tierschutzverordnung, welche seit dem 1. September 2008 in Kraft ist, darf die Ausbildung im Schutzdienst nur noch durch 
anerkannte Organisationen und unter Aufsicht oder im Beisein von ausgebildeten Fachpersonen erfolgen.

Der SC hat auf diese Vorgabe reagiert und alle Schritte die zu einer Anerkennung des SC als berechtigte Organisation nötig sind, sind eingeleitet. Das 
Konzept ist zurzeit beim BVET in der Prüfung.

Es geht nun darum, in einem nächsten Schritte, die Erfassung von Personen aufzugleisen, welche in der Vergangenheit bereits als ausgebildete SC-Helfer 
im Einsatz standen oder seit Jahren schon, ohne eine entsprechende Ausbildung, in den SC-Ortsgruppen tätig sind.

Im Konzept des SC ist vorgesehen, dass Helfer, die bereits einmal im Besitz einer Helferlizenz waren, wieder erfasst werden. Diese sind anschliessend 
aber auch wieder verpflichtet, die obligatorischen WK zu besuchen.

Helfer, die seit Jahren in den Ortsgruppen tätig sind, sollen ebenfalls erfasst werden. Diese können direkt an die Vereinshelferprüfung zugelassen werden. 
Voraussetzung ist, dass die Helfer seit mindestens fünf Jahren in einem Verein tätig sind. Die Tätigkeit muss vom Vereinspräsidenten bestätigt werden.

Interessierte Personen, die nicht den obigen Anforderungen entsprechen, können über die normale Helferlaufbahn zu einer entsprechenden Helferlizenz 
gelangen.

Es ist Ziel des SC, den Ortsgruppen in Zukunft die bewährten Helfer zu erhalten und diese entsprechend ihrer Erfahrung zu lizenzieren.

Da bis zum heutigen Zeitpunkt das Konzept des SC noch nicht durch das BVET abgesegnet ist und der SC damit noch nicht als anerkannte Organisation 
gilt, kann betreffend der tatsächlichen Anerkennung der Helfer keine verbindliche Zusage gemacht werden.

Durch die Erfassung der Personen zum heutigen Zeitpunkt will der SC die Reaktionszeit ab der Freigabe des BVET auf das absolute Minimum begrenzen. 
Der SC wird zum gegebenen Zeitpunkt mit den gemeldeten Personen in Kontakt treten und über die weiteren detaillierten Schritte informieren.

Meldeformular Interessenten Lizenzierung / Formulaire d’inscription pour les personnes intéressées par la certification
❏	 Ich war in der Vergangenheit bereits einmal lizenzierter SC-Helfer und möchte meine Lizenz wieder erhalten.

	 Par le passé, j’ai suivi la formation d’HA du BA et j’aimerais renouveler ma licence

❏	 Ich bin seit über 5 Jahren in einer SC OG als Funktionär tätig und bin an einer Lizenzierung interessiert.

J’exerce la fonction d‘HA depuis plus de cinq ans dans un BA GL et suis intéressé 	 par une certification

Name, Vorname Nom, Prénom 		  								      

Strasse Rue 						      	 PLZ, Ort /Lieu 						    

Tel. 						      	 E-Mail 						    

SC Ortsgruppe/ BA GL 								      

In den letzten fünf Jahren war ich in folgender Funktion tätig / Ces cinq dernières années, j‘ai exercé la fonction suivante

 									       

Meldungen auf dem Postweg an / par poste:

Luginbühl Peter, Bännlistr. 3, 3297 Leuzigen

Oder per E-Mail an: oubien E-Mail

pesche78@bluewin.ch

Aus der Kommission für das  
Ausbildungs- und Sporthundewesen


